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Sehr geehrte Frau Regierungsrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf „Teilrevision des Sozialgesetzes –Anpassung
des Sozialgesetzes an das Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG)“ im Rahmen der 
Vernehmlassung Stellung beziehen zu können.

Grundsätzlich sind wir mit der Stossrichtung des Vernehmlassungsentwurfes einverstanden. For-
mal fasst das Sozialgesetz 13 bisherige Gesetze auf dem Bereich der sozialen Sicherheit zusam-
men, was sicher für Anwender eine Erleichterung bringen wird. Das FamZG garantiert Mindestleis-
tungen. Für Kinder bis zum vollendeten 16. Altersjahr betragen sie CHF 200 im Monat. Für Kinder,
die sich noch in Ausbildung befinden, wird längstens bis zur Vollendung des 25. Altersjahres eine
Ausbildungszulage von mindestens CHF 250 pro Monat ausgerichtet, wobei die Kantone höhere
Zulagen festlegen können.

Hier fordern wir, dass der monatliche Ansatz für Kinder, unabhängig ob in Ausbildung oder nicht,
mindestens CHF 400 betragen muss. Das Resultat der Abstimmung zur „USR II“ im Kanton Solo-
thurn hat deutlich gezeigt, dass jetzt die Familien entlastet werden müssen.

Wir fassen zusammen:

§ 37

Absatz 2, Buchstabe a lautet neu
² Die Familienausgleichskassen
a) müssen Kinderzulagen in der Höhe von monatlich CHF 400 und Ausbildungszulagen von mo-
natlich ebenfalls CHF 400 ausrichten und gewährleisten, dass sie ihre Tätigkeit geordnet und im
Einklang mit dem Bundesgesetz, diesem Gesetz und ihren eigenen Vorschriften ausüben.

Wir bitten Sie, unsere Anliegen aufzunehmen.

Gewerkschaftsbund des Kantons Solothurn (GbS)

STELLUNG NAHM E ZUM EN TW URF ZUR TEI LREVI SI ON DES
SO ZI ALG ESETZES IM R AHM EN DER VERNEHML ASSUNG


